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(54)  Schutz  für  Unterputzgeräte. 

(57)  Ein  Schutz  für  ein  Unterputzgerät  (1),  wie 
einen  Unterputzsifon  (1),  ist  zur  Erzielung  eines 
optimalen  Schutzes  mit  einfachen  Mitteln  und 
zwecks  Freilegens  des  Unterputzgerätes,  so- 
bald  der  Schutz  nicht  mehr  benötigt  wird,  als 
dünnwandige  Schutzhaube  (12)  ausgebildet, 
die  eine  Stirnwand  (13)  sowie  eine  an  diese 
anschließende,  einen  Innenraum  (11)  umschlie- 
ßende  Umfangswand  (14)  aufweist,  wobei  die 
Schutzhaube  (12)  am  Unterputzgerät  (1)  abge- 
stützt  ist  (Fig.  1). 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Schutz  für  Unter- 
putzgeräte,  insbesondere  Unterputzsifone  und  Bo- 
denabläufe  sowie  eine  Baueinheit,  gebildet  aus  ei- 
nem  Unterputzgerät  und  einem  das  Unterputzgerät 
bedeckenden  Schutz  und  ein  Verfahren  zum  Montie- 
ren  der  Baueinheit. 

Beim  Einbau  eines  Unterputzgerätes,  wie  eines 
Unterputzsifones  oder  eines  Bodenablaufes,  an  einer 
Baustelle  eines  Bauwerkes  kann  es  nicht  nur  beim 
Einbau,  sondern  auch  bei  nachfolgenden  Bauarbei- 
ten,  wie  z.B.  beim  Aufbringen  eines  Feinputzes  oder 
beim  Anbringen  von  Fliesen,  leicht  zu  einer  Beschä- 
digung  des  eingebauten  Gerätes  kommen.  Dies  ins- 
besondere  dann,  wenn  das  Unterputzgerät  über  die 
Oberfläche  des  Bauwerks  (Mauerwand,  Boden  etc.) 
vorragende  Teile,  wie  beispielsweise  ein  Anschluß- 
rohr,  aufweist.  Hierdurch  kann  ein  nachträglicher  Er- 
satz  des  bereits  eingebauten  Unterputzgerätes  erfor- 
derlich  sein,  was  umständlich  ist  und  Stemmarbeiten 
erfordern  kann. 

Zum  Schutz  solcher  Unterputzgeräte  ist  es  be- 
kannt,  diese  mit  einem  Styroporblock  während  der 
nach  dem  Einmauern  des  Unterputzgerätes  folgen- 
den  Bauphase  zu  schützen.  Wenn  dieser  Styropor- 
block  miteingemauert  wird,  ist  ein  Entfernen  dessel- 
ben  umständlich  und  zeitaufwendig. 

Ein  weiteres  Problem  ergibt  sich  beim  Einbau  ei- 
nes  Unterputzgerätes  dadurch,  daß  der  Hohlraum,  in 
den  das  Unterputzgerät  im  Bauwerk  eingebettet  ist, 
von  rohem  Mauerwerk  gebildet  ist,  wodurch  das  Ge- 
rät  ständig  der  Gefahr  einer  Verschmutzung  preisge- 
geben  ist.  Dies  ist  für  heikle  Geräte,  wie  z.B.  Steuer- 
ventile,  Belüftungsventile  etc.  nachteilig,  da  diese 
durch  lose  Mauerwerksteile,  Sand,  Steinchen  usw.  in 
ihrer  Funktion  beeinträchtigt  werden  können.  Um 
dies  auszuschalten,  müßte  der  Hohlraum  ebenfalls 
verputzt  oder  ausgekleidet  werden,  was  zusätzliche 
Kosten  verursachen  würde  und  wegen  der  Enge  des 
Hohlraumes  nur  schwierig  durchzuführen  ist,  so  daß 
hierauf  meist  verzichtet  wird. 

Die  Erfindung  bezweckt  die  Vermeidung  dieser 
Nachteile  und  Schwierigkeiten  und  stellt  sich  die  Auf- 
gabe,  einen  Schutz  für  ein  Unterputzgerät  zu  schaf- 
fen,  wobei  der  Schutz  das  Unterputzgerät  beim  Ein- 
mauern  zuverlässig  vor  Beschädigungen  bewahrt 
und  anschließend  in  einfacher  Weise  zumindest  so 
weit  entfernt  werden  kann,  daß  er  nicht  mehr  stört. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Schutz  als  dünnwandige  Schutzhau- 
be  ausgebildet  ist,  die  eine  Stirnwand  sowie  eine  an 
diese  anschließende,  einen  Innenraum  umschließen- 
de  Umfangswand  aufweist,  wobei  die  Schutzhaube 
am  Unterputzgerät  abgestützt  ist,  vorzugsweise  über 
die  Umfangswand. 

Nach  dem  Einmauern  des  Unterputzgerätes  mit- 
samt  der  Schutzhaube  und  Fertigstellen  der  Oberflä- 
che  des  das  Unterputzgerät  aufnehmenden  Bauwer- 
kes  wird  der  nicht  benötigte  und  über  die  Oberfläche 

des  Bauwerkes  vorragende  Teil  der  Schutzhaube 
vom  eingemauerten  Teil  derselben  abgetrennt,  vor- 
zugsweise  abgeschnitten.  Hierdurch  ergibt  sich  der 
Vorteil,  daß  der  nicht  entfernte  Teil  des  Schutzes  eine 

5  Auskleidung  für  den  das  Unterputzgerät  aufnehmen- 
den  Hohlraum  bildet. 

Vorzugsweise  weisen  die  Stirnwand  und  die  Um- 
fangswand  eine  maximale  Dicke  von  2  mm,  insbeson- 
dere  eine  Dicke  zwischen  0,5  und  1,5  mm,  auf,  wo- 

10  durch  nur  wenig  Material  für  die  Schutzhaube  benö- 
tigt  wird,  so  daß  diese  kostengünstig  herstellbar  ist. 

Eine  leichte  Herstellbarkeit  verbunden  mit  guter 
Steif  igkeit  sowie  geringen  Kosten  für  die  Schutzhau- 
be  sind  gegeben,  wenn  diese  aus  Kunststoff,  insbe- 

15  sondere  Polypropylen  oder  Recycling-Kunststoff,  ge- 
fertigt  ist. 

Ein  vorteilhaftes  Herstellungsverfahren  für  die 
erfindungsgemäße  Schutzhaube  ist  das  Spritzguß- 
verfahren. 

20  Zweckmäßig  ist  die  Umfangswand  mit  ihrem  frei- 
en  Rand  einmauerbar,  der  vorteilhaft  einen  nach  au- 
ßen  vorspringenden  Wulst  aufweist.  Hierdurch  ist  der 
eingemauerte  Teil  der  Schutzhaube  fest  im  Bauwerk 
verankert,  so  daß  die  Schutzhaube  nicht  versehent- 

25  lieh  abgezogen  werden  kann. 
Zur  Platzeinsparung  ist  vorteilhaft  derfreie  Rand 

der  Umfangswand  an  die  Außenkontur  eines  Unter- 
putzgerätes  angepaßt. 

Zweckmäßig  ist  zwecks  Erhöhung  der  Steifigkeit 
30  der  Schutzhaube  der  freie  Rand  der  Umfangswand 

am  Unterputzgerät  abgestützt.  Hierdurch  ist  weiters 
ein  Halt  der  Schutzhaube  am  Unterputzgerät  auch 
dann  gegeben,  wenn  dieses  noch  nicht  eingemauert 
ist,  so  daß  die  Schutzhaube  auch  als  Transport- 

35  schütz  fungieren  kann. 
Zweckmäßig  ist  die  Schutzhaube  mit  ihrem  freien 

Rand  auf  das  Unterputzgerät  aufgeschoben. 
Um  einen  guten  Halt  der  Schutzhaube  am  Unter- 

putzgerät  zu  erzielen,  ist  vorteilhaft  der  freie  Rand 
40  der  Umfangswand  mittels  einer  Schnappverbindung 

mit  dem  Unterputzgerät  verbunden. 
Es  ist  auch  möglich,  den  freien  Rand  der  Um- 

fangswand  zumindest  stellenweise  mit  dem  Unter- 
putzgerät  durch  eine  Schweißverbindung  zu  verbin- 

45  den  oder  eventuell  mit  dem  Gehäuse  oder  einem  Ge- 
häuseteil  des  Unterputzgerätes  einteilig  herzustel- 
len,  wodurch  von  der  Schutzhaube  eine  gewisse  Ga- 
rantiefunktion  hinsichtlich  der  Neuheit  und  Unver- 
letztheit  des  Unterputzgerätes  übernommen  wird. 

so  Es  ist  von  Vorteil,  wenn  die  Umfangswand  der 
Schutzhaube  einen  in  das  Bauwerk  eingemauerten 
Teil  und  einen  über  die  Oberfläche  des  Bauwerkes 
vorragenden  Umfangswandteil  aufweist,  wobei 
zweckmäßig  zumindest  der  aus  dem  Bauwerk  vorra- 

55  gende  Umfangswandteil  mit  zueinander  parallelen 
Rippen  und  zwischen  den  Rippen  liegenden  Rillen 
versehen  ist,  die  sich  etwa  parallel  zur  Bauwerks- 
oberfläche  oder  der  Stirnwand  der  Schutzhaube  er- 
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strecken. 
Die  Rillen  ermöglichen  ein  leichtes  Trennen  des 

nicht  benötigten  Teiles  der  Schutzhaube  nach  Fertig- 
stellen  des  Bauwerkes,  indem  die  Schutzhaube  ent- 
lang  einer  Rille  mit  dem  Messer  durchgeschnitten 
wird. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind 
die  Rippen  und  Rillen  nur  in  dem  Bereich  angeordnet, 
der  maximal  aus  dem  Bauwerk  ragen  darf,  wodurch 
sofort  erkennbar  ist,  ob  das  Unterputzgerät  genü- 
gend  tief  eingemauert  ist.  Bei  ungenügender  Einbau- 
tiefe  wäre  außen  ein  glatter  Teil  der  Umfangswand 
sichtbar. 

Um  ein  leichtes  Abtrennen  des  nicht  benötigten 
Teiles  der  Schutzhaube  zu  ermöglichen,  beträgt  die 
Wandstärke  am  Rillengrund  maximal  1  mm,  vorzugs- 
weise  maximal  0,5  mm. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rillen  von  schlitzförmigen 
Ausnehmungen,  die  die  Umfangswand  durchsetzen, 
unterbrochen  sind.  Hierdurch  gelingt  es,  ohne  Verlet- 
zungsgefahr  ein  Messer  in  einer  Rille  anzusetzen. 

Zu  diesem  Zweck  weisen  die  Ausnehmungen  ei- 
ne  Mindestlänge  von  10  mm  auf. 

Um  trotz  der  Ausnehmungen  eine  genügende 
Stabilität  der  Schutzhaube  zu  erzielen,  sind  vorzugs- 
weise  die  Ausnehmungen  einer  Rille  zu  den  Ausneh- 
mungen  einer  benachbarten  Rille  versetzt  angeord- 
net. 

Eine  besonders  hohe  Steifigkeit  der  Schutzhau- 
be  läßt  sich  dadurch  erzielen,  daß  die  Umfangswand 
innenseitig  mit  einer  oder  mehreren  Versteifungsrip- 
pen  versehen  ist  und  daß  weiters  die  Stirnwand  mit 
Versteifungsrippen  versehen  ist,  die  sich  vorzugs- 
weise  sternförmig  oder  kreuzweise  über  die  Stirn- 
wand  erstrecken. 

Die  Versteifungsrippen  können  sickenartig  aus- 
gebildet  sein  oder  nach  einer  anderen  Ausführungs- 
form  auf  die  Stirnwand  aufgesetzt  und  mit  dieser  ein- 
stückig  ausgebildet  sein. 

Um  die  Lage  eines  über  die  Oberfläche  des  Bau- 
werkes  ragenden  Teiles  des  Unterputzgerätes  auch 
bei  aufgesetzter  Schutzhaube  leicht  zu  erkennen, 
weist  gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  die 
Stirnwand  eine  nach  außen  ragende  hutförmige  Er- 
weiterung  auf,  in  die  ein  überdie  Oberfläche  des  Bau- 
werks  ragender  Teil  des  Unterputzgerätes,  wie  bei- 
spielsweise  ein  Anschlußrohr,  einsetzbar  ist.  Hier- 
durch  wird  auch  ein  besonders  guter  Halt  der  Schutz- 
haube  an  dem  Unterputzgerät  erzielt. 

Eine  Baueinheit,  die  aus  einem  Unterputzgerät 
und  einem  das  Unterputzgerät  bedeckenden  Schutz 
besteht,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schutz 
als  erfindungsgemäße  Schutzhaube  ausgebildet  ist. 

Ein  Verfahren  zum  Einbau  einer  Baueinheit  die- 
ser  Art  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bauein- 
heit  in  das  Bauwerk  eingemauert  wird,  wobei  ein  Teil 
der  Schutzhaube  über  die  Oberfläche  des  Bauwer- 

kes  herausragt,  und  daß  nach  Fertigstellen  der  Ober- 
fläche  des  Bauwerkes,  wie  Herstellen  eines  Putzes 
oder  Anbringen  von  Fliesen,  der  über  die  Oberfläche 
des  Bauwerkes  vorragende  Teil  der  Schutzhaube  ab- 

5  getrennt,  insbesondere  mit  einem  Messer  abge- 
schnitten  wird. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  eines  Aus- 
führungsbeispieles,  das  in  der  Zeichnung  dargestellt 
ist,  näher  erläutert.  Fig.  1  der  Zeichnung  zeigt  einen 

10  Verti  kaischnitt  durch  einen  in  eine  Wand  eingebauten 
Sifon  mit  aufgesetzter  Schutzhaube.  Fig.  2  ist  eine 
Darstellung  einer  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeiles  11 
der  Fig.  1,  jedoch  mit  nicht  eingemauertem  Sifon. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Ausführungs- 
15  form  betrifft  einen  Waschmaschinen-Einbausifon. 

Der  Sifon  1  weist  ein  aus  Kunststoff  gefertigtes  Ge- 
häuse  2  auf,  in  dessen  Innerem  3  eine  Geruchssperre 
eingebaut  ist.  Das  Abwasser  der  Waschmaschine  tritt 
durch  einen  Eintrittsstutzen  4,  der  an  der  vorderen 

20  Seitenwand  5  des  Gehäuses  2  vorgesehen  ist,  in  den 
Sifon  1  ein  und  verläßt  diesen  über  einen  Austritts- 
stutzen  6.  Der  Sifon  1  weist  an  der  Oberseite  7  des 
Gehäuses  2  ein  Belüftungsventil  8  auf.  Zum  Schutz 
des  Belüftungsventils  8  ist  das  Gehäuse  2  mit  einer 

25  Abdeckhaube  9  versehen,  die  mit  dem  Gehäuse  2 
des  Sifons  über  eine  Schnappverbindung  10  verbun- 
den  ist. 

Das  Gehäuse  2  des  Sifons  1  und  die  Abdeckhau- 
be  9  erstrecken  sich  zumindest  mit  einem  Teil  in  den 

30  Innenraum  11  einer  auf  das  Gehäuse  2  bzw.  die  Ab- 
deckhaube  9  aufgeschobenen  Schutzhaube  12. 

Die  Schutzhaube  12  weist  eine  Stirnwand  13  so- 
wie  eine  an  diese  anschließende,  den  Innenraum  11 
bildende  Umfangswand  14  auf.  Sowohl  die  Umfangs- 

35  wand  14  als  auch  die  Stirnwand  13  sind  möglichst 
dünnwandig  ausgebildet.  Sie  weisen  eine  maximale 
Dicke  von  2  mm,  vorzugsweise  eine  Dicke  zwischen 
0,5  und  1,5  mm,  auf.  Die  Schutzhaube  12  ist  einteilig 
aus  Kunststoff,  wie  Polypropylen  oder  Recycling- 

40  Kunststoff,  im  Spritzgußverfahren  hergestellt. 
Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  ist  ein  Teil  14'  der 

Umfangswand  14  der  Schutzhaube  12  in  ein  Bauwerk 
-  beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  eine  Mau- 
erwerkswand  15  -  eingemauert.  Der  eingemauerte 

45  Teil  14'  weist  einen  freien  Rand  16  auf,  der  mit  einem 
nach  außen  vorspringenden  Wulst  17  versehen  ist. 
Dieser  Wulst  17  gibt  eine  gute  Verankerung  der 
Schutzhaube  12  in  der  Mauerwerkswand  15,  so  daß 
ein  unbeabsichtigtes  Entfernen  der  Schutzhaube  12 

so  nicht  möglich  ist.  Derfreie  Rand  16  ist  ebenso  wie  die 
Umfangswand  14  an  die  Außenkontur  des  Gehäuses 
2  des  Sifons  1  und  dessen  Abdeckhaube  9  angepaßt, 
so  daß  die  Schutzhaube  stramm  auf  dem  Sifon  1  und 
dessen  Abdeckhaube  9  sitzt. 

55  Fig.  1  zeigt,  daß  der  nach  außen  ragende  Teil 
14"  der  Umfangswand  14  der  Schutzhaube  12  mit 
Rippen  18  und  mit  zwischen  den  Rippen  18  liegenden 
Rillen  19  versehen  ist,  die  sich  über  den  gesamten 

3 
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Umfang  der  Schutzhaube  12  erstrecken.  Die  Wand- 
stärke  am  Rillengrund  beträgt  maximal  1  mm,  vor- 
zugsweise  maximal  0,5  mm.  Der  nach  außen  ragende 
und  letztendlich  nicht  mehr  benötigte  Teil  14  der 
Schutzhaube  12  kann  nach  Fertigstellen  der  Mauer-  5 
werkswand  15,  beim  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  nach  Anbringen  der  Fliesen  20,  mit  einem  Mes- 
ser,  das  entlang  einer  Rille  19  geführt  wird,  leicht  ab- 
getrennt  werden. 

Die  Rillen  1  9  weisen  im  Rillengrund  schlitzförmi-  10 
ge,  die  Umfangswand  14  durchsetzende  Ausneh- 
mungen  21  auf,  die  das  Einsetzen  einer  Messerspitze 
zum  Zweck  des  Abtrennens  des  nicht  eingemauerten 
Teiles  14"  der  Schutzhaube  12  ermöglichen,  ohne 
daß  das  Messer  abrutschen  kann.  Die  Ausnehmun-  15 
gen  21  weisen  zweckmäßig  eine  Mindestlänge  von 
1  0  mm  auf  und  sind  jeweils  versetzt  zu  den  Ausneh- 
mungen  21  einer  benachbarten  Rille  19  angeordnet, 
so  daß  durch  die  Ausnehmungen  21  nahezu  keine 
Schwächung  der  Umfangswand  14  der  Schutzhaube  20 
12  verursacht  wird. 

Vorteilhaft  sind  die  Rippen  18  und  Rillen  19  nur 
in  dem  Teil  14"  der  Umfangswand  angeordnet,  der 
maximal  aus  der  Mauerwerkswand  15  herausschau- 
en  darf.  Hierdurch  ist  sofort  erkennbar,  ob  das  Unter-  25 
putzgerät  genügend  tief  in  der  Wand  eingebaut  ist. 
Bei  ungenügender  Einbautiefe  würde  nämlich  ein 
glattwandiger  Teil  14'  der  Umfangswand  14  von  au- 
ßen  sichtbar  sein;  der  Teil  14"  mit  Rippen  und  Rillen 
gibt  somit  die  Mindesteinbautiefe  an.  30 

Die  Umfangswand  14  ist  innenseitig  mit  mehre- 
ren  Versteifungsrippen  22  versehen,  die  in  Fortset- 
zung  von  an  der  Stirnwand  13  angeordneten  Verstei- 
fungsrippen  23  angeordnet  sind,  die  bis  zum  Gehäu- 
se  2  des  Sifons  ragen  und  dieses  abstützen.  Wie  aus  35 
Fig.  2  ersichtlich  ist,  verlaufen  die  an  der  Stirnseite  13 
angeordneten  Versteifungsrippen  23  kreuzförmig, 
u.zw.  ausgehend  von  einer  hutartigen  Erweiterung 
24  der  Stirnwand  13,  die  dazu  dient,  einen  über  die 
Oberfläche  25  des  Bauwerkes  15,  also  über  die  40 
Oberfläche  25  der  Mauerwerkswand  15,  ragenden 
Teil  des  Unterputzgerätes,  im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  des  Eintrittsstutzens  4,  aufzunehmen. 
Hierdurch  läßt  sich  auch  bei  aufgesetzter  Schutzhau- 
be  12  in  einfacherweise  die  Lage  des  Eintrittsstut-  45 
zens  4  erkennen.  Außerdem  ermöglicht  diese  hutar- 
tige  Erweiterung  24  einen  besonders  guten  Halt  der 
Schutzhaube  12.  Die  Versteifungsrippen  22,  23  sind 
auf  die  Umfangswand  14  bzw.  Stirnwand  13  aufge- 
setzt  und  mit  diesen  einstückig  hergestellt.  50 

Der  in  der  Mauerwerkswand  15  verbleibende  Teil 
14'  der  Umfangswand  14  bildet  eine  Auskleidung  für 
die  Mauerwerkswand  15,  so  daß  ein  stets  sauberer, 
den  Sifon  1  aufnehmender  Raum  in  der  Mauerwerks- 
wand  15  sichergestellt  ist.  55 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  auf  das  dar- 
gestellte  Ausführungsbeispiel,  sondern  kann  in  ver- 
schiedener  Hinsicht  modifiziert  werden.  Beispiels- 

weise  ist  die  Schutzhaube  12  nicht  nur  für  Sanitärin- 
stallationen,  sondern  auch  für  andere  Geräte  ver- 
wendbar.  Hinsichtlich  der  Anordnung  der  Verstei- 
fungsrippen  22,  23  und  der  äußeren  Form  der 
Schutzhaube  12  besteht  volle  Gestaltungsfreiheit. 
Diese  muß  keineswegs,  wie  beim  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel,  schachteiförmig  ausgebildet  sein. 

Patentansprüche 

1.  Schutz  für  Unterputzgeräte  (1),  insbesondere 
Unterputzsifone  (1)  und  Bodenabläufe,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schutz  als  dünnwandi- 
ge  Schutzhaube  (12)  ausgebildet  ist,  die  eine 
Stirnwand  (13)  sowie  eine  an  diese  anschließen- 
de,  einen  Innenraum  (11)  umschließende  Um- 
fangswand  (14)  aufweist,  wobei  die  Schutzhaube 
(12)  am  Unterputzgerät  (1)  abgestützt  ist,  vor- 
zugsweise  über  die  Umfangswand  (14). 

2.  Schutz  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Stirnwand  (13)  und  die  Umfangs- 
wand  (14)  eine  maximale  Dicke  von  2  mm,  insbe- 
sondere  eine  Dicke  zwischen  0,5  und  1,5  mm, 
aufweisen. 

3.  Schutz  nach  Anspruch  1  oder2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schutzhaube  (12)  aus  Kunst- 
stoff,  insbesondere  Polypropylen  oder  Recyc- 
ling-Kunststoff,  gefertigt  ist. 

4.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schutzhaube  (12)  im  Spritzgußverfahren  herge- 
stellt  ist. 

5.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Umfangswand  (14)  mit  ihrem  freien  Rand  (16) 
einmauerbar  ist,  der  vorteilhaft  einen  nach  außen 
vorspringenden  Wulst  (17)  aufweist. 

6.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
freie  Rand  (16)  der  Umfangswand  (14)  an  die  Au- 
ßenkontur  eines  Unterputzgerätes  (1)  angepaßt 
ist. 

7.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
freie  Rand  (16)  der  Umfangswand  (14)  am  Unter- 
putzgerät  (1)  abgestützt  ist. 

8.  Schutz  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schutzhau- 
be  (12)  mit  ihrem  freien  Rand  (16)  auf  das  Unter- 
putzgerät  (1)  aufgeschoben  ist. 

4 
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9.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
freie  Rand  (16)  der  Umfangswand  (14)  mittels  ei- 
ner  Schnappverbindung  mit  dem  Unterputzgerät 
(1)  verbunden  ist. 

10.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
freie  Rand  (16)  der  Umfangswand  (14)  zumindest 
stellenweise  mit  dem  Unterputzgerät  (1  )  durch  ei- 
ne  Schweißverbindung  verbunden  ist. 

11.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Umfangswand  (14)  der  Schutzhaube  einen  in  das 
Bauwerk  (15)  eingemauerten  Teil  (14')  und  einen 
über  die  Oberfläche  (25)  des  Bauwerkes  (15) 
vorragenden  Umfangswandteil  (14")  aufweist. 

1  2.  Schutz  nach  Anspruch  1  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zumindest  der  aus  dem  Bauwerk  (15) 
vorragende  Umfangswandteil  (14")  mit  zueinan- 
der  parallelen  Rippen  (18)  und  zwischen  den  Rip- 
pen  (18)  liegenden  Rillen  (19)  versehen  ist,  die 
sich  etwa  parallel  zur  Bauwerksoberfläche  (25) 
oder  der  Stirnwand  (1  3)  der  Schutzhaube  (12)  er- 
strecken. 

1  3.  Schutz  nach  Anspruch  1  2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Rippen  (18)  und  Rillen  (19)  nur  in 
dem  Bereich  (14")  angeordnet  sind,  der  maximal 
aus  dem  Bauwerk  ragen  darf. 

14.  Schutz  nach  Anspruch  12  oder  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Wandstärke  am  Rillen- 
grund  maximal  1  mm  beträgt,  vorzugsweise  ma- 
ximal  0,5  mm. 

15.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rillen  (19)  von  schlitzförmigen  Ausnehmungen 
(21),  die  die  Umfangswand  (14)  durchsetzen,  un- 
terbrochen  sind. 

1  6.  Schutz  nach  Anspruch  1  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Ausnehmungen  (21)  eine  Mindest- 
länge  von  10  mm  aufweisen. 

17.  Schutz  nach  Anspruch  15  oder  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmungen  (21)  einer 
Rille  (19)  zu  den  Ausnehmungen  (21)  einer  be- 
nachbarten  Rille  (19)  versetzt  angeordnet  sind. 

18.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Umfangswand  (14)  innenseitig  mit  einer  oder 
mehreren  Versteifungsrippen  (22)  versehen  ist. 

19.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Stirnwand  (13)  mit  Versteifungsrippen  (23)  ver- 
sehen  ist,  die  sich  vorzugsweise  sternförmig 

5  oder  kreuzweise  über  die  Stirnwand  (13)  er- 
strecken. 

20.  Schutz  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Versteifungsrippen  sickenartig  aus- 

10  gebildet  sind. 

21.  Schutz  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Versteifungsrippen  (22,  23)  auf  die 
Umfangswand  (14)  und  die  Stirnwand  (13)  aufge- 

15  setzt  und  mit  diesen  einstückig  ausgebildet  sind. 

22.  Schutz  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Stirnwand  (13)  eine  nach  außen  ragende  hutför- 

20  mige  Erweiterung  (24)  aufweist,  in  die  ein  über 
die  Oberfläche  (25)  des  Bauwerks  (15)  ragender 
Teil  (4)  des  Unterputzgerätes  (1),  wie  beispiels- 
weise  ein  Anschlußrohr  (4),  einsetzbar  ist. 

25  23.  Baueinheit,  gebildet  aus  einem  Unterputzgerät 
(1)  und  einem  das  Unterputzgerät  (1)  bedecken- 
den  Schutz,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schutz  als  Schutzhaube  (12)  nach  einem  oder 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  22  ausgebildet  ist. 

30 
24.  Verfahren  zum  Einbauen  einer  Baueinheit  (1,12) 

nach  Anspruch  23  in  ein  Bauwerk  (15),  dadurch 
gekennzeichnet,  daßdie  Baueinheit(1,  12)  in  das 
Bauwerk  (15)  eingemauert  wird,  wobei  ein  Teil 

35  (14")  der  Schutzhaube  (12)  über  die  Oberfläche 
(25)  des  Bauwerkes  (15)  herausragt,  und  daß 
nach  Fertigstellen  der  Oberfläche  (25)  des  Bau- 
werkes  (15),  wie  Herstellen  eines  Putzes  oder 
Anbringen  von  Fliesen  (20),  derüberdie  Oberflä- 

40  che  (25)  des  Bauwerkes  (15)  vorragende  Teil 
(14")  der  Schutzhaube  (12)  abgetrennt,  insbe- 
sondere  mit  einem  Messer  abgeschnitten  wird. 

45 
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